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hoch sind die Kühltürme eines Atom-
kraftwerkes, die am Samstag in Gun-
dremmingen gesprengt werden sollen.

ZITAT DES TAGES

Der Adventskalender ist ein 
fest etabliertes Konsumritual in der

Vorweihnachtszeit.

Petra Süptitz

Vebraucherforschin über die Dezem-
bertradition mit den 24 Türchen.

KALENDERBLATT

25. Oktober 2005:

Der erste hoch auflösende Fern-
sehkanal Deutschlands geht in

Karlsruhe auf Sendung. Das Pro-
gramm von „HD HIT“ wird durch-
gängig im neuen HDTV-Fernseh-

format produziert. (dpa)

Im grün-schwarzen Regierungsalltag
rumpelt es zunehmend. Am 8. März 2026
wählt Baden-Württemberg einen neuen
Landtag. Vier Monate noch, davon viel-
leicht zwei, in denen die Koalition des
scheidenden Ministerpräsidenten Win-
fried Kretschmann (Grüne) halbwegs ge-
schlossen agiert. Spätestens im Januar
beginnt dann der heiße Wahlkampf.

Dessen Vorboten sind längst unüberhör-
bar. Ob beim Verbrenner-Aus, der Miet-
preisbremse oder der Stadtbild-Debatte –
einig ist man sich eigentlich nie. Hinter den
Kulissen jammern, fluchen und lästern die
Koalitionäre ohnehin seit Jahren derart
übereinander, dass man fast vergisst, wie
passabel sie teils regieren.

Davon profitiert vor allem die AfD. Zwar
steht die CDU in Umfragen weiter klar vor-
ne, doch die AfD hat die Grünen überholt.
Das muss auch CDU-Spitzenkandidat Ma-
nuel Hagel beunruhigen. Er gilt seit Monaten
als Favorit auf die Kretschmann-Nachfolge,
doch der Vorsprung seiner Partei schmilzt.
Harte, potenziell verlustreiche Auseinander-
setzung mit den Grünen will er eigentlich
vermeiden. Der Hauptgegner, versichert er
seit Monaten, wird die AfD. Der 37-Jährige
will konservative Kante zeigen und zugleich
für eine moderne, freundliche, offene CDU
stehen. Doch manche Vertreter von CDU
und AfD sind sich in Habitus, Identität und
Verhalten nicht völlig fremd. Es eint der länd-
liche Konservatismus, das kulturelle Traditi-
onsbewusstsein – und die Abneigung ge-
gen die Grünen, gegen deren Werte und
Weltvorstellungen, ihre Staats-, Wirt-
schafts- und Gesellschaftsbilder, das stän-
dige Gerede von Transformation. Dass die
Grünen die CDU in den letzten beiden Land-

tagswahlen schlug und Koalitionsbedin-
gungen diktierten, wirkt nach.

Zudem ist das Duell Hagel gegen Grü-
nen-Kandidat Cem Özdemir schon das
entscheidende. Einer von beiden dürfte
wohl Regierungschef werden. Doch Hagel
geht direkten Aufeinandertreffen bisher
aus dem Weg. Er weiß, er kann dabei we-
nig gewinnen, zumal Schwarz-Grün, also
eine Fortsetzung des aktuellen Bündnis-
ses mit vertauschten Rollen, die wahr-
scheinlichste Koalitionsoption nach der
Wahl 2026 darstellt.

Alles nicht unkompliziert also. Die CDU
liegt zwar vorne, steckt aber in einer Art
Sandwich-Position zwischen Grünen und
AfD fest. Den von Teilen seiner Basis er-
sehnten Anti-Grünen-Wahlkampf à la
Friedrich Merz und Markus Söder will Ha-
gel nicht führen. Doch der erste CDU-Re-
flex in Sachkonflikten besteht nun mal oft
darin, gegen die Ökos auszuteilen. Es wird
Zeit, dass Hagel stattdessen langsam an-
fängt, genauer zu erklären, wo er mit die-
sem Land hinwill. Demnächst steht er mit
Söder auf einer Bühne. Vielleicht sieht
man anschließend klarer.

Im Sandwich
Die CDU sucht im Herbst vor der Landtagswahl ihre Position

Von Axel Habermehl

Die Sache ist logisch und klar. Wer für ei-
nen Krieg verantwortlich ist, soll auch für
die Folgen bezahlen. Russland führt einen
brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Deshalb ist es eine richtige Idee, eingefrore-
nes russisches Staatsvermögen zu nutzen,
um der Ukraine zu helfen. 

Kompliziert wird es dadurch, dass die
ethisch einwandfreie Entscheidung für die
Nutzung des russischen Vermögens den-
noch mit rechtlichen Risiken behaftet ist.
Diese Risiken sind in der Europäischen
Union ungleich verteilt. Deshalb sollte es
niemanden erstaunen, dass Belgien in
diesem Fall auf der Bremse steht. Denn
dort wird das russische Geld derzeit vom
Finanzinstitut Euroclear verwaltet. Daher
ist in der belgischen Regierung die Angst
vor negativen Folgen verständlicherweise
am größten. Premier Bart De Wever macht
also einfach nur seinen Job, wenn er nicht
sofort und unumwunden Ja sagt.

Mut ist für einen selbst immer dann am
schönsten, wenn zuerst andere ihn aufbrin-
gen müssen. Wenn man vor einer wackligen
Brücke sagen kann: „Geh du doch rasch vo-
ran, ich komme dann hinterher.“ Alle EU-
Länder profitieren davon, wenn das einge-
frorene Vermögen für die Ukraine genutzt
wird. Sonst müssten sie das Geld auf ande-
rem Weg auftreiben. Die Ukraine braucht
das Geld dringend. Sie verteidigt nicht nur
sich selbst – auch die Sicherheit Europas.

Die Belgier haben also recht, wenn sie
fordern, dass es bei der Nutzung des rus-
sischen Vermögens eine komplette Ver-
gemeinschaftung des Risikos geben
muss. Sollte Geld zurückgezahlt werden
müssen, dann müssten sich alle beteili-
gen. Das ist nur fair.

Nur fair

Von Tobias Peter

Risiko bei Nutzung russischen
Vermögens müssen alle tragen

Eins kann man sicher festhalten: Das
Abschaffen der Umweltplakette für Elek-
troautos wird der neuen Technologie nicht
zum Durchbruch verhelfen. Denn wer oh-
nehin bereit ist, für sein elektrisch betrie-
benes Fahrzeug Tausende Euro mehr zu
zahlen – im Vergleich zu einem Verbrenner
–, der oder die dürfte auch vor den sieben
Euro für die Plakette nicht zurückschre-
cken. Nein, die Initiative des Umweltmi-
nisteriums sollte man eher im Rahmen
des Bürokratieabbaus sehen.

Denn die eigentliche Frage lautet ja, wa-
rum Fahrer eines E-Autos derzeit eigent-
lich eine solche Plakette beantragen müs-
sen. Schließlich soll ja mit der Plakette ver-
hindert werden, dass in innerstädtischen
Bereichen die Abgas- und Feinstoffwerte
über das zugelassene Maß hinaus anstei-
gen. 

Solche Emissionen, sieht man mal vom
Abrieb der Reifen ab, stoßen die elektri-
schen Fahrzeuge aber nicht aus. Zudem
sind die Autos durch das „E“ auf dem
Kennzeichen leicht zu identifizieren. Eine
Umweltplakette für E-Autos ergibt also
keinen Sinn. Es sagt aber viel über die un-
glaubliche Dimension der deutschen Bü-
rokratie aus, dass sie trotzdem seither be-
antragt (und geprüft) werden musste.

Überhaupt verliert die Plakette zuneh-
mend an Bedeutung, wenn etwa in einer
Stadt wie Berlin 80 Prozent der zugelasse-
nen Fahrzeuge ohnehin die Voraussetzun-
gen für die grüne Variante, also die höchs-
te Stufe, erfüllen. Die kontinuierliche Mo-
dernisierung des Fahrzeugbestandes
macht die Plakette überflüssig, weshalb
einige Städte sie auch bereits wieder ab-
geschafft haben. ■ Wirtschaft

Überflüssig

Von Guido Bohsem

E-Autos sollen künftig keine
grüne Plakette mehr brauchen

KOMMENTARE

I
n Rheinland-Pfalz wurde kürzlich das
neue Bestattungsgesetz verabschie-
det. Es gilt als das modernste und libe-

ralste seiner Art in ganz Deutschland. Be-
stattungsgesetze sind, getreu dem Föde-
ralismus, Ländersache – und wie sich
zeigt, unterscheiden sie sich teils erheb-
lich. Bereits einen Kilometer weiter, auf der
anderen Seite der Landesgrenze, kann die
Trauerkultur ganz anders geregelt sein.

Das baden-württembergische Bestat-
tungsgesetz wurde zuletzt im Jahr 2015
grundlegend reformiert. Damals wurde
unter anderem die Tuchbestattung als fes-
te Möglichkeit für bestimmte Glaubens-
gemeinschaften eingeführt – ein Schritt,
dem nun auch Rheinland-Pfalz gefolgt ist. 

Besonders bemerkenswert ist aber die
nun bei unseren Nachbarn erlaubte Fluss-
bestattung: Erstmals ist es in Deutschland
möglich, die Asche eines Verstorbenen im
Fluss beizusetzen. Bisher war dies nur
über Umwege, etwa über die Niederlande
oder die Schweiz, möglich.

Ob ein fließendes Gewässer der richtige
Ort für die letzte Ruhe ist, muss jeder
selbst entscheiden. Kritiker merken an,
dass der Rhein eher eine „Autobahn für
Schiffe“ sei, die wenig mit einer würdevol-

len Ruhestätte gemein habe. Auch Aspek-
te wie die Trinkwasserentnahme oder Ab-
wassereinleitung lassen manche an der
Angemessenheit dieses Bestattungsortes
zweifeln.

Die Seebestattung ist im Süden
Deutschlands ohnehin nur für einen klei-
nen Personenkreis eine Option. Hier fehlt
oft der konkrete Ort zum Trauern, denn
das Gedenken findet nicht mehr am Ort
der Beisetzung statt. In unserer Region
hat sich stattdessen die Baumbestattung
etabliert, weil viele Menschen eine beson-
dere Verbundenheit mit dem Wald empfin-
den.

Das nun erlaubte Mitnehmen der Urne
nach Hause war bislang nur in Bremen er-
laubt. Kollegen, die dort Trauernde beglei-
ten, berichten, dass nur ein kleiner Teil die-
se Möglichkeit tatsächlich nutzt. 

In den übrigen Bundesländern war es
bisher nur über den Umweg eines im Aus-
land erworbenen Grabplatzes möglich,

die Urne dem Friedhof zu entziehen. Die
Angehörigen erhielten die Urne von der
deutschen Niederlassung des ausländi-
schen Friedhofs samt Transportgenehmi-
gung – wann und wie die Beisetzung er-
folgte, lag dann in ihrer Hand.

Auch an uns wird der Wunsch, die Urne
mit nach Hause zu nehmen, immer wieder
herangetragen. Es gehört jedoch zu unse-
ren Aufgaben, aufzuklären und gemein-
sam mit den Angehörigen zu reflektieren,
was es bedeutet, einen Verstorbenen aus
seiner Gemeinschaft zu nehmen. 

Denn: Freunde, Nachbarn oder Kollegen
haben dann keinen Ort mehr, an dem sie
Abschied nehmen und trauern können –
für sie ist die Person plötzlich einfach ver-
schwunden. 

Die Urne befindet sich nun im privaten
Raum, was nicht immer förderlich für den
Trauerprozess ist. Wird der Verstorbene
durch die Urne weiterhin zum Teil des All-
tags, kann das Annehmen des Verlustes
erschwert werden. 

Problematisch wird es auch, wenn der
Urnenbesitzer selbst verstirbt oder andere
Angehörige, etwa im Streit, das Recht auf
einen Besuch einfordern. Hier zeigt sich
der Wert des Friedhofs als öffentlicher Ge-
denkort.

Interessant ist, dass manchmal völlig
selbstverständlich die Urne von den eige-
nen Räumlichkeiten wieder auf den Fried-
hof beigesetzt werden soll. Zum Beispiel,
wenn der zugehörige Ehepartner verstor-
ben ist und die Eltern nun ein gemeinsa-
mes Grab haben sollen. 

Man nimmt also wahr, dass die Urne zu
Hause doch keine endgültige Beisetzung
ist, sondern nur eine Zwischenstation. 

Vielleicht wäre eine „Hybrid-Lösung“ wie
in Japan denkbar: Dort kann die Urne zu-
nächst für einige Zeit zu Hause bleiben
und später beigesetzt werden. Warum al-
so nicht ein Grab auf unserem Friedhof er-
werben und die Asche erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt beisetzen? So ließe sich
der Wunsch nach Individualität mit dem
Bedürfnis nach einem gemeinschaftlichen
Trauerort verbinden.

Was man auf jeden Fall sagen kann, ist,
dass der Verzicht auf den Friedhof zu-
gunsten der privaten Aufbewahrung nicht

aus finanziellen Beweggründen stattfin-
det. Da gibt es günstigere Möglichkeiten.
Richtig finde ich auch die Möglichkeit, wie
sie jetzt in Rheinland-Pfalz besteht, eine
kleine Menge der Asche separat aufzube-
wahren – etwa für einen persönlichen Er-
innerungsort oder einen Erinnerungsdia-
manten.

Die Bestattungskultur zeigt: Kultur ist
nicht immer Tradition, sie verändert sich
und wächst aus den Bedürfnissen der
Menschen. Gesetze müssen nicht immer
einschränken – oft schaffen sie neue Mög-
lichkeiten. Auch in Baden-Württemberg
wird derzeit über eine Änderung des Be-
stattungsgesetzes diskutiert. Viele Be-
statter hören genau hin, nehmen die Wün-
sche der Trauernden ernst und bringen
diese Anliegen über ihre Landesverbände
in die politische Diskussion ein, um „gutes
Trauern“ zu ermöglichen und die Bedürf-
nisse der Menschen stärker in den Mittel-
punkt zu stellen.

Die Urne zu Hause ist oft 
nur eine Zwischenstation

GASTBEITRAG

Bestatter Armin Stier kennt die Wünsche nach neuen Bestattungsformen

„
Der Wunsch wird 

immer wieder an uns
herangetragen.

Armin Stier

Bestatter

Der Bestattungsfachwirt
führt in vierter Generation
das Bestattungshaus Trauer-
hilfe Stier in Karlsruhe. Au-
ßerdem ist er Mitglied in der
Landesinnung des Bestatter-
handwerks.

Foto: Trauerhilfe Stier

Armin Stier

„
Kultur ist nicht 

immer Tradition.
Sie verändert sich.

Armin Stier

Bestatter
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